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Grußwort

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,

die Stadt Stadtallendorf bietet verschiedene Räumlichkeiten ideal für die 
Ausrichtung von Veranstaltungen aller Art für bis zu über 700 Personen.

Ob für eine Hochzeit, eine Geburtstagsfeier im großen oder kleinen 
Rahmen, einen Discoabend, eine Tagung, eine Vereinsfeier oder einfach 
ein lockeres Zusammensitzen in einer Runde. Wir möchten, dass Sie sich an 
diesem Tag wohlfühlen.

Damit alle Gäste zufrieden feiern und wohlbehalten nach Hause kommen, gibt es ein paar 
wichtige Aspekte zu beachten, die jedoch eine große Wirkung entfalten. Die Sicherheit spielt 
hier die wichtigste Rolle.

Doch wir möchten Sie mit diesem Thema nicht alleine lassen!                                                                        
Zum einen erstellen wir bei jeder Ihrer Veranstaltung anhand Ihres Antrages eine individuelle 
Gefährdungsbeurteilung, zum anderen werden unsere Gebäude immer auf den technischen 
Standard in puncto Sicherheit von uns überprüft. Dennoch benötigen wir darüber hinaus auch 
Ihre Unterstützung.

Aus diesem Grund haben wir für Sie diese Broschüre herausgebracht. Auf der einen Seite 
möchte die Stadt Stadtallendorf sich mit all ihren zur Verfügung gestellten Objekten vorstellen, 
aber auch auf der anderen Seite hilfreiche Tipps für Ihre Veranstaltung geben.

Wir ho�en, dass wir Ihnen mit dieser Broschüre helfen können und Sie dadurch eine passende 
Location für Ihr Ereignis �nden.

Für alle weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr

Christian Somogyi
Bürgermeister
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Sie suchen eine Location für Ihre Familienfeier 
oder möchten Räume für eine Tagung buchen? 
Die Stadt Stadtallendorf steht mit ihrem großen 
Raumangebot in städtischen  Einrichtungen für 
die unterschiedlichsten Veranstaltungen zur 
Verfügung.
Wer eine solche Veranstaltung ausrichtet, trägt 
jede Menge   Verantwortung  und muss eine 
Vielzahl an Aspekten berücksichtigen und nicht 
zuletzt die sicherheitstechnischen Bestimmun-
gen. Denn für Ihre Feier sind nun Sie (oder eine 
von Ihnen bestimmte Person) automatisch Veran-
staltungsleiter.

  Von der kleinen Feier

bis zur professionellen

  Großveranstaltung

Als Veranstaltungsleiter
sind Sie verantwortlich für die 
Sicherheit und Unversehrtheit 
jedes Gastes während der gesam-
ten Veranstaltung. Das betri�t 
aber auch die Verantwortung für 
Beschädigungen im oder am 
Gebäude, dem Mobiliar, Einhal-
tung der Rettungswege im Gebäu-
de oder auf den Park�ächen des 
Gebäudes. Wichtig ist: Der Veran-
staltungsleiter muss dauerhaft vor, 
während und nach der Veranstal-
tung anwesend sein und hat die 
Aufsicht/Leitung über diese Veranstal-
tung.   Daher ist es wichtig, dass Sie oder Ihre ausgewählte Person diese Aufgabe gewissenhaft 
übernehmen. 
Weil diese Regeln nicht immer geläu�g sind, haben wir für die Veranstalter als Orientierung diesen 
Leitfaden „Veranstaltungssicherheit“ herausgegeben.
Zunächst einmal sollten Sie genau wissen, was im Rahmen Ihrer Veranstaltung alles passieren soll. 
Faktoren wie Ort, Zeitpunkt, Art und Dauer einer Veranstaltung sind entscheidend für die Beurtei-
lung, ob und wie Ihre Veranstaltung genehmigt wird. Bitte haben Sie dabei Verständnis, dass nicht 
jede gut gemeinte Veranstaltungsidee auch tatsächlich genehmigt werden kann. Wir stehen 
Ihnen gern mit Rat und Tat zur Seite, um Ihnen zu helfen. Wenn wir doch einmal „nein“ sagen 
sollten, dann nur, weil stichhaltige Gründe uns keine andere Wahl lassen. 

 Veranstaltungsleiter
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Sicherheit beginnt bereits bei der Vorbereitung und dem wahrheitsgemäßen Ausfüllen unseres 
Antrages. So sollten Sie wirklich alle relevanten Informationen (z. B. über die Art der Veranstal-
tung, Benennung des Veranstaltungsleiters, das Einbringen von Materialien zur Ausschmückung 
der Veranstaltung usw.) im Antrag vermerken. 

Das „Streitpotenzial“ von Teilnehmern, Kapazitäten von Flucht- und Rettungswegen, der Brand-
schutz oder aber Gefahrensto�e – wie zum Beispiel die Nutzung von Gas�aschen oder brennbare 
Deko-Materialien – können aus einer normalen Veranstaltung schon eine mit besonderen Gefah-
ren machen. Natürlich möchten wir, dass Ihre Veranstaltung so reibungslos wie möglich verläuft 
und Ihre Gäste sicher nach Hause kommen. 
Achtung: Wenn Sie auf der Straße oder einer anderen ö�entlichen städtischen Fläche feiern 
wollen oder beispielsweise Zelte bzw. Pavillons aufstellen – können Abnahmen und Nutzungsge-
nehmigungen (z. B. die Sondernutzungsgenehmigung vom Fachbereich 4 - Bauamt) erforderlich 
sein. Das gilt unter anderem auch für das Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen (Feuer-
werk) (Ausnahmegenehmigung vom Fachbereich 3 - Ordnungsamt).
Hierzu ist eine Absprache mit uns und dem Hausmeister essenziell. 

Denken Sie immer daran, dass nur die angege-
bene Besucherzahl auf dem Antrag genehmigt 
worden ist und nicht überschritten werden darf. 
Weichen Sie nicht vom Bestuhlungsplan ab oder 
stellen Sie unter keinen Umständen Rettungs-
wege zu.  

Besucherzahl

und 

Bestuhlung

In den städtischen Gebäuden ist Rauchen, Feuer und o�enes Licht verboten. Die Verwendung von 
o�enem Feuer, brennbaren Flüssigkeiten und Gasen, pyrotechnischen Gegenständen und ande-
ren explosionsgefährlichen Gegenständen ist verboten.
Die Verwendung von schwimmenden Kerzen und ähnlichen Lichtquellen als Tischdekorationen, 
sowie die Verwendung von o�enem Feuer in dafür vorgesehenen Kücheneinrichtungen zur 
Vorbereitung von Speisen ist zulässig. 
Dabei ist jedoch je nach Art der Veranstaltung zu berücksichtigen, ob ggf. geeignete Kerzenhalter, 
z. B. sand- oder wassergefüllte Windlichter bzw. Kücheneinrichtungen, z. B. Speisewärmer mit 
Brennpaste zu verwenden sind. 
Als sichere Alternative zu Kerzen als Tischdekoration bietet sich auch der Einsatz von batteriebe-
triebenen Teelichtern an.

  Gefahren 
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Alle Ausschmückungen und sonstige Dekorations-
artikel müssen aus mindestens schwer ent�amm-
barem Material bestehen (Bausto�klasse B1). 
Es dürfen nur Papier- oder Sto�tischdecken be-
nutzt werden. Das Nutzen von sogenannten 
geschäumten Tapeten ist nicht zulässig. 
Ausschmückungen aus natürlichem P�anzen-
schmuck sind nur zulässig, solange die P�anzen 
frisch sind. 
Im Raum (frei) hängende Ausschmückungen sind 
nur zulässig, wenn sie einen Abstand von mindes-
tens 2,50m zum Fußboden haben und die Wirkung 
automatischer Feuerlöschanlagen und Rauchmel-
der nicht beeinträchtigen. 
Bitte achten Sie darauf, dass die Verwendung von 
Nägeln, Haken, Schrauben, Tackern und Klebebän-
dern in Böden, Wänden und Decken verboten ist. 
Besonders buntes Konfetti kann, wenn es nass und 
mit Schuhen betreten wird, den Boden verfärben 
und beschädigen. Wir bitten Sie, auf Konfetti zu 
verzichten, da ansonsten eine professionelle Son-
derreinigung auf Ihre Kosten beauftragt wird.

Bühne

Soweit die Nutzung von Bühnenpodesten von 
Ihnen beantragt wurde, erfolgt der Aufbau durch 
den Nutzer. Die Arbeiten werden unter Anleitung 
unseres Hausmeisters durchgeführt, der vor 
Beginn der Veranstaltung die Bühne für die jeweili-
ge Nutzung freigibt. Weitere Änderungen durch Sie 
oder durch Ihre Gäste sind ausdrücklich untersagt. 
Der Abbau erfolgt erst nach Begutachtung eines 
Hausmeisters.
 

Dekoration 
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Damit die Feuerwehr im Brandfall die Veran-
staltungsstätte schnell erreichen kann, müssen 
sämtliche Rettungswege auf dem Grundstück 
sowie Zufahrten, Aufstell- und Bewegungs�ächen 
für Einsatzfahrzeuge von Polizei, Feuerwehr, Sanitäts- 
und Rettungsdiensten ständig freigehalten werden. Die 
zum schnellen Verlassen der Veranstaltungsstätte im Notfall 
erforderlichen Rettungswege müssen ständig frei bleiben und 
dürfen nicht zugestellt werden. Türen im Zuge von Rettungswegen sind frei 
zugänglich und unverschlossen zu lassen.
Bitte verkeilen Sie niemals die Fluchttüren im Gebäude. Achten Sie also darauf, dass Stühle, Tische, 
Geräte oder sonstiges Mobiliar niemals auf dem Rettungsweg stehen oder dort hineinragen. Die 
Mindestbreite des Rettungsweges beträgt 1,20 m. Fragen Sie den Hausmeister unbedingt auch 
nach dem Flucht- und Rettungsweg im Gebäude.
Als Veranstaltungsleiter ist es Ihre Aufgabe, die Gäste in einem Notfall in Sicherheit zu bringen. 
Das geht nur, wenn Sie den gültigen Fluchtweg und Sammelplatz kennen.

Mitgebrachte  Gegenstände

Alle privat mitgebrachten Elektrogeräte dürfen nur in einwandfreien technischen Zustand 
verwendet werden. Diese sind bereits im Antrag zu vermerken und dem Hausmeister vor der 
Veranstaltung vorzulegen.
 
Anforderungen zu Dekorationen:

 nicht brennbar
 schwer ent�ammbar
 selbst verlöschend
 nicht brennend abtropfend
 geringe Rauchdichte
 keine toxischen Rauchgase
 Isolationswirkung (Abschirmung von Zündquellen)

Das Mitbringen von Haustieren zu den Veranstaltungen 
ist nicht gestattet.
Über Ausnahmen entscheidet die Verwaltung im Einzelfall.

   Rettungswege

•
•
•
•
•
•
•
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Lärm

 
Da ab 22:00 Uhr die Nachtruhe gilt, darf die Lautstärke ab dieser Zeit nicht mehr als 45 dB 
betragen. 
Bitte achten Sie darauf, dass Sie die Fenster und Außentüren ab 22:00 Uhr in jedem Fall schließen 
und die Musik auf ein erträgliches Maß herunterdrehen.

Reinigung

Nach der Veranstaltung sind die überlassenen Räumlichkeiten und die Sanitärbereiche 
aufgeräumt und gereinigt an den Hausmeister zu übergeben.
Die Stühle und Tische sowie Geschirr und Gläser sind gründlich zu säubern.

Sonderregelung  Bürgerhäuser Schweinsberg und Niederklein

Der Veranstalter ist aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung der Stadt verp�ichtet, in den 
Bürgerhäusern Schweinsberg und Niederklein den gesamten Bierbedarf von der Brauerei 
IHRING-MELCHIOR KG, Lich (Hessen), zu beziehen. Der örtliche Lieferant dazu ist die Firma Scholl 
& Ho�richter GbR aus Homberg (Ohm).  Tel.: 06633- 452.
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Wir wünschen

Ihnen eine 

unvergessliche 

Feier!

Warum überhaupt die 

Anwesenheit eines Hausmeisters?
Da es sich bei unseren Gebäuden um sogenannte „Versammlungsstätten“ 
handelt, gelten hier andere Regeln als bei bekannten Grillhütten oder ähnli-
chen Gebäuden. Deshalb ist es auch nicht möglich, dass wir einen Schlüssel an 
den Mieter für die Feier herausgeben. Unsere Hausmeister sind bei der Vorbe-
reitung und Nachbereitung immer anwesend. Hier ist der Hausmeister stets 
Ihr „Berater“ für jegliche Fragen zu den Abläufen und Regeln unserer Häuser. 
So ist sichergestellt, dass Sie keine o�enen Fragen mehr haben 
und sicher Ihre Veranstaltung durchführen können. Bitte haben 
Sie Verständnis, dass der Hausmeister Ihnen zwar zeigen kann, wie 
Sie die Stühle und Tische nach einem genehmigten Bestuhlungsplan 
stellen können, aber selbst keine Tische für Sie stellen kann. Sollte 
der Hausmeister während der  Veranstaltung Rufbereitschaft 
haben, ist es möglich, dass Sie ihn jederzeit bei Fragen errei-
chen können. Aufgrund erfolgter Gefährdungsbeurtei-
lung unserseits, kann es sein, dass der Hausmeister 
dauerhaft anwesend ist. 
Dies ist oft abhängig von der Anzahl der Gäste. Es kann auch sein, dass wir 
einen Security-Dienst für Ihre Veranstaltung bestellen. Dieser wird so diskret 
wie möglich die Veranstaltung begleiten. Ob ein Security-Dienst, externe 
Reinigung, dauerhafte Anwesenheit des Hausmeisters oder auch ein Brand- 
und Sicherheitsdienst benötigt wird, wird auf Grundlage Ihrer Angaben im 
Antrag auf Nutzung von städtischen Einrichtungen mit einer Gefährdungs-
analyse für die Veranstaltung individuell entschieden.  

    Haben Sie noch Fragen? 

     Dann zögern Sie nicht, 

      uns anzurufen.
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Einrichtungen

Räume

Gemeinschafts-

zentrum
Folgende Betriebsvorrichtungen stehen Ihnen 
zur Verfügung:

• Küche
• Bestuhlung 
• Tafelgeschirr 
• Ka�eegeschirr 
• Gläser

Bei größeren Veranstaltungen können folgende 
Dienstleistungen eingesetzt werden (darüber 
entscheidet die Verwaltung):

• Sonderreinigung

Aktuelle Preise s. Anlage „Preisliste“

Großer Saal - 80 Personen*
Clubraum  -   20  Personen

*Maximale Auslastung (Person) ohne 
Tanz�äche

Zu beachten:

Der Clubraum ist 
ausschließlich für Seminare 
vorgesehen. 
Die Nutzungsdauer ist auf 
maximal 00:00 Uhr 
begrenzt.

1

79



Räume

Mehrzweckhalle

Großer Saal - 714 Personen*

*Maximale Auslastung (Person) ohne 
Bühne und Tanz�äche

Bei größeren Veranstaltungen können folgende 
Dienstleistungen eingesetzt werden (darüber 
entscheidet die Verwaltung):

• Sonderreinigung
• Nachtzuschlag (von 1:00 Uhr bis 3:00 Uhr  
 nachts)
• Hausmeister zusätzlich
• Sicherheitsdienst
• Kaution

Aktuelle Preise s. Anlage „Preisliste“

Folgende Betriebsvorrichtungen
stehen Ihnen zur Verfügung:

• Schankanlage
• Theke
• Bestuhlung 
• Bühne           

Zu beachten:

In der Mehrzweckhalle ist die 
Vorbereitung für eine Veranstal-
tung am Freitag ausgeschlossen.
Küche, Tafelgeschirr, Ka�eege-
schirr und Gläser sind in der 
Mehrzweckhalle nicht vorhan-
den!
Die Nutzungsdauer ist auf maxi-
mal 3:00 Uhr nachts begrenzt.

2
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Räume

Bürgerhaus

Schweinsberg
Folgende Betriebsvorrichtungen stehen Ihnen 
zur Verfügung:

• Küche
• Schankanlage
• Theke
• Bestuhlung 
• Tafelgeschirr 
• Ka�eegeschirr 
• Gläser
• Bühne

Bei größeren Veranstaltungen können folgende 
Dienstleistungen eingesetzt werden (darüber 
entscheidet die Verwaltung):

• Sonderreinigung
• Nachtzuschlag (von 1:00 Uhr bis 3:00 Uhr  
 nachts)
• Hausmeister zusätzlich
• Sicherheitsdienst
• Kaution

Aktuelle Preise s. Anlage „Preisliste“

Großer Saal - 496 Personen*
Halber Saal  -180  Personen
Kleiner Saal  -  64  Personen

*Maximale Auslastung (Person) ohne 
Bühne und Tanz�äche

Zu beachten:

Im BGH Schweinsberg ist 
die Vorbereitung des 
großen Saals für die Veran-
staltung am Freitag ausge-
schlossen.

Die Nutzungsdauer ist auf 
maximal 3:00 Uhr nachts 
begrenzt.

3
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Räume

Bürgerhaus

Niederklein

Großer Saal - 372 Personen*
Halber Saal  -180  Personen
Kleiner Saal  -  60  Personen
Mehrzweckraum - 60 Pers.

*Maximale Auslastung (Person) ohne 
Bühne und Tanz�äche

Bei größeren Veranstaltungen können folgende 
Dienstleistungen eingesetzt werden (darüber 
entscheidet die Verwaltung):

• Sonderreinigung
• Nachtzuschlag (von 1:00 Uhr bis 3:00 Uhr  
 nachts)
• Hausmeister zusätzlich
• Sicherheitsdienst
• Kaution

Aktuelle Preise s. Anlage „Preisliste“

Folgende Betriebsvorrichtungen
stehen Ihnen zur Verfügung:

• Küche
• Teeküche Mehrzweckraum
• Schankanlage
• Theke
• Bestuhlung 
• Tafelgeschirr 
• Ka�eegeschirr 
• Bühne           

Zu beachten:

Im BGH Niederklein ist die Vorbe-
reitung des großen Saals für die 
Veranstaltung am Freitag ausge-
schlossen.
Im BGH Niederklein ist die Anmie-
tung der Theke oder Schankanla-
ge nur mit der Anmietung des 
kleinen Saals möglich.
Die Nutzungsdauer ist auf maxi-
mal 3:00 Uhr nachts begrenzt.
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Räume

Bürgerhaus

Erksdorf

Großer Saal - 204 Personen*
Halber Saal  -  60  Personen
Mehrzweckraum - 20 Pers.
Anbau - 60 Personen

*Maximale Auslastung (Person) ohne 
Tanz�äche

Folgende Betriebsvorrichtungen
stehen Ihnen zur Verfügung:

• Küche
• Teeküche Anbau
• Schankanlage
• Theke
• Bestuhlung 
• Tafelgeschirr 
• Ka�eegeschirr 
• Gläser
• Bühne

Bei größeren Veranstaltungen können folgende 
Dienstleistungen eingesetzt werden (darüber 
entscheidet die Verwaltung):

• Sonderreinigung
• Nachtzuschlag (von 1:00 Uhr bis 3:00 Uhr  
 nachts)
• Hausmeister zusätzlich
• Kaution

Aktuelle Preise s. Anlage „Preisliste“

Zu beachten:

Der Mehrzweckraum kann 
zusätzlich zu dem großen 
Saal für die Raumvergröße-
rung (z. B. für Aufbau vom 
Bu�et) gemietet werden.
Der Mehrzweckraum ist auch 
gut für Seminare geeignet. 
Die Nutzungsdauer ist auf 
maximal 3:00 Uhr nachts 
begrenzt.

5
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Räume

Bürgerhaus

Hatzbach

Großer Saal - 224 Personen*
Halber Saal  -  60  Personen
Kirchenraum  -  Raumerweiterung

*Maximale Auslastung (Person) ohne 
Bühne und Tanz�äche

Bei größeren Veranstaltungen können folgende 
Dienstleistungen eingesetzt werden (darüber 
entscheidet die Verwaltung):

• Sonderreinigung
• Nachtzuschlag (von 1:00 Uhr bis 3:00 Uhr  
 nachts)
• Hausmeister zusätzlich
• Kaution

Aktuelle Preise s. Anlage „Preisliste“

Folgende Betriebsvorrichtungen
stehen Ihnen zur Verfügung:

• Küche
• Schankanlage
• Theke
• Bestuhlung 
• Tafelgeschirr 
• Ka�eegeschirr 
• Gläser   

Zu beachten:

Der Kirchenraum kann zusätzlich 
zu dem großen Saal für die Raum-
vergrößerung (z. B. für Aufbau 
vom Bu�et) gemietet werden.
Außerdem kann der Kirchenraum 
für Seminare von bis zu 20 Perso-
nen angemietet werden. 
Die Nutzungsdauer ist auf maxi-
mal 3:00 Uhr nachts begrenzt.
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Räume

Wolferode

Dorfgemeinschaftshaus

Großer Saal - 148 Personen*

*Maximale Auslastung (Person) ohne 
Tanz�äche

Folgende Betriebsvorrichtungen
stehen Ihnen zur Verfügung:

• Küche
• Schankanlage
• Theke
• Bestuhlung 
• Tafelgeschirr 
• Ka�eegeschirr 
• Gläser

Bei größeren Veranstaltungen können folgende 
Dienstleistungen eingesetzt werden (darüber 
entscheidet die Verwaltung):

• Sonderreinigung
• Nachtzuschlag (von 1:00 Uhr bis 3:00 Uhr  
 nachts)
• Hausmeister zusätzlich
• Kaution

Aktuelle Preise s. Anlage „Preisliste“

Zu beachten:

Die Nutzungsdauer ist auf 
maximal 3:00 Uhr nachts 
begrenzt.
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Kontakte

Vor der Antragstellung kann eine Begehung der Einrichtung mit einem Hausmeister erfolgen!

Passende Telefonnummern zu jeder Immobilie be�nden sich auf ihrem Mietvertrag und sind 

im jeweiligen Haus ausgehängt.   

Direkte Ansprechpartner:

Olga Lala  Büro 3.05 Tel.:  06428 - 707 317

Tanja Findt Büro 3.04  Tel.:  06428 - 707 327

Die Benutzung von Einweggeschirr ist in allen 

städtischen Gemeinschaftseinrichtungen nicht 

gestattet!

Der Antrag auf Nutzung städtischer Einrichtungen

ist spätestens 4 Wochen vor der Veranstaltung 

einzureichen!

Den Antrag können Sie persönlich bei uns holen oder auf unserer Homepage herunterladen: 

https://stadtallendorf.de/Rathaus-Politik/Formulare-Broschüren/

Antrag auf Nutzung städtischer Einrichtungen.
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